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porträt top hair SUISSE

Ausgabe 06  Juni 2011 ::: Edition 06  Juin 2011
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TOP HAIR Suisse ist absolut führend in der redak-
tionellen Qualität und im gestalterischen Niveau: ein 
Anzeigenumfeld, das seinesgleichen sucht.

TOP HAIR Suisse erscheint monatlich zweisprachig 
(deutsch/französisch) in aufwendigen Vierfarb- 
Produktionen. Die Gestaltung im Magazinstil charak-
terisiert die optische Qualität jeder Ausgabe.

TOP HAIR Suisse erfüllt die höchsten Ansprüche, 
die Coiffeure heute stellen können. International 
ausgerichtet, erstklassig in der fachlichen Kompe-
tenz und in der Breite des Themenspektrums. Von 
Exklusiv-Reportagen zu den neuesten Frisuren-

Trends über fundierte Beiträge zu handwerklich-
technischen Fragen bis zu handfesten Informationen 
über Organisationen und Betriebswirtschaft.

TOP HAIR Suisse steigert die Führungsqualitäten 
des Coiffeurs und bringt das, was ihn noch erfolg-
reicher macht: Marketing, Werbung, Salonkonzepte, 
Aus- und Weiterbildungsinformationen, Berichte 
über Events, Kongresse und Messen.
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kapitel 2 ::: effekte

Bei Iva werden einzelne Extensions-
Strähnen eingearbeitet – perfekt für 
so individuelle Effekte, wie sie bei 
Iva erzielt werden sollen.
1. Zuerst das Eigenhaar farblich 
vorbereiten. Wenn es aufgehellt 
und kühl nuanciert ist, wird auf der 
rechten Seite eine  großes „V“ abge-
teilt, ein Schenkel wird dabei in die 
Stirnkontur verlängert. 
2.  Die Extensions, die eingear-
beitet werden, sind in sich bereits 
zweifarbig – hier pastellig Blau-
Grün und Blond –, außerdem wird 
mit zwei weiteren Blondtönen, 
Farbe 59 und Farbe 61, im Wechsel 

gearbeitet, um einen weichen Farb-
verlauf zu erzielen.
3. Entlang dieser V-Abteilung 
werden nun insgesamt etwa 25 
Extensions eingearbeitet. Eine feine 
Strähne Eigenhaar herausnehmen.
4. + 5. Die Extensionssträhne mit 
dem Bonding an die Eigenhaar-
strähne anlegen, beide mit der 
Modulierzange per Ultraschall 
verbinden.
6. Die Verbindungsstelle mit den 
Fingern flach ausformen.
7. Die erste Strähne sitzt.
8 . So entlang der ganzen V-Abtei-
lung arbeiten.

9 . In der linken Seitenkontur dia-
gonal abteilen. Hier ebenfalls 5 bis 7 
Extensions setzen.
10. Die Extensions abschließend 
durch Slicen in die gewünschte 
Länge bringen.

................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................
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Kundenwunsch
Iva ist unzufrieden 
mit ihrem ausgewach-
senen Shortcut. Ein 
neuer Look muss her!

Lösung
Teilverlängerung und 
asymmetrische Ef-
fekte mit Extensions, 
dazu eine neue Farbe. 

♥



Methode Ultraschall-Bonding-System 
Great Lengths „Multisonic“, Einarbeitung mit 
dem Single-Tweezer: „Twotone“-Strähnen, 
Farbe „Pastel Green“, 59 + 61  in 30 cm Länge
Farbrezeptur Ansatz mit Schwarzkopf Profes-
sional „Blond me“ (6 %) aufgehellt, nuanciert 
mit Schwarzkopf Professional „Igora Royal“ 
10-1 + 10-2 (1:1, 3 %) + Mixton 0-11 + 0-22 (1:1), 
4 % der Gesamtfarbe

Feuer & Flamme
Feu & Flamme

Theres Dätwyler sprüht vor Lebensfreude, Hingabe zum Beruf und neuen Ideen. Ein  
Besuch beim Hairdresser of the Year 2010 ::: Theres Dätwyler, Hairdresser of the Year 
2010, pétille de joie de vivre, de passion pour sa profession et de nouvelles idées

M it sagenhaften acht Nominie-
rungen trat Dätwyler Intercoiffu-
re bei den Hairdressing Awards 

an und konnte vier „Oscar-Trophäen“ mit 
nach Hause nehmen. Dieser Erfolg kommt 
nicht von ungefähr. In Mitlödi und Horgen 
hat man Erfahrung in Sachen Fotoproduk-
tionen und Wettbewerben: Schon bei der 
L’Oréal Colour Trophy hatte Theres Dät-
wylers Equipe mehrfach die Nase vorne, 
ausserdem arbeitet Salonleiterin Claudia 
Schneider regelmässig mit Fashion-Foto-
grafen für Shootings zusammen. Zudem 
ist man stolz darauf, eine veritable Welt-
meisterin in den eigenen Reihen zu haben: 
Andrea Hauser holte 2008 in Chicago Gold 
für die Schweiz. Darüber hinaus setzt die 
Unternehmerin aus dem Glarnerland für das 
unternehmerische Coaching auf Schaefer & 
Partner Consulting; für den kreativen Input 
auf J.7. Doch der eigentliche Erfolgsfaktor ist 

das Team selber. Wer die 24-köpfige Equipe 
bei der Galanacht in der Maag Eventhall mit-
erlebt hat, weiss, wie Teamgeist und unein-
geschränkte Freude für den Sieg des anderen 
aussehen. 

Viel Publicity
Mitgefreut haben sich auch viele Kunden, 
Freunde und Bekannte. „Es war unglaub-
lich“, erzählt Theres Dätwyler. „Lebens-
freude pur! Wir erhielten Glückwunsch-
briefe und Anrufe von Berufskollegen, 
täglich kamen Kunden ob jung oder alt mit 
Blumen und Champagner vorbei, die Lokal-
presse und Tele Südostschweiz – ja sogar 
das Schweizer Fernsehen – brachten Re-
portagen. Wir waren schon vorher bekannt 
in der Region, aber nun kommen Neu- 
kunden zu uns, die lange Anfahrtswege 
in Kauf nehmen.“ Ganz zu schweigen von 
der Motivation des Teams. „Die Teilnahme 

und der Sieg sind ein ungeheurer Ansporn, 
immer wieder Neues auszuprobieren und 
die Augen offen zu halten. Man ist nicht 
nur stolz, sondern gewinnt an Selbstsicher-
heit“, fasst Claudia Schneider zusammen, 
die mit ihrer Trendrecherche die Grundla-
ge für die erfolgreichen Fotoarbeiten legte.

Wachstum möglich
Angefangen hat Theres Dätwyler vor 21 
Jahren mit 16 Quadratmetern in Ennen-
da. Schon bald wurde sie von der Nachfra-
ge überrollt und war bis zu acht Wochen 
im Vorhinein ausgebucht. Eine grössere 
Location musste her, und so eröffnete die 
Unternehmerin 1992 ihren heutigen Salon 
in Mitlödi. Auch dieser ist längst an der 
oberen Kapazitätsgrenze angelangt. 2008 
folgte das zweite Geschäft in Horgen. Seit 
dieser Zeit ist auch Theres’ Ehemann Kurt 
Dätwyler ins Business eingestiegen. Er 

Dätwyler Intercoiffure :::

:::  Hauptstrasse 40b, 8756 Mitlödi, 
Fon: 055 644 40 81,  
www.daetwyler-intercoiffure.ch

:::  Zweites Geschäft: Bahn-
hofstrasse 10, 8810 Horgen,  
Fon: 044 725 44 04

:::  Insgesamt 24 Beschäftigte

1  Hell, freundlich und mit spritzigen Details: Ein 
Salon zum Wohlfühlen ::: Lumineux, spacieux et 
riche en détails séduisants: un salon où l’on se 
sent bien

2  Mit Liebe zum Detail überrascht Dätwyler 
Intercoiffure immer wieder seine Kunden ::: 
Dans l’amour du détail, Dätwyler Intercoiffure 
surprend toujours ses clients

kümmert sich um Administration, Wer-
bung und die Umsetzung der tausend 
kreativen Ideen, die seine Frau permanent 
ausheckt. Ein tolles Team, das viel Lie-
be und Energie in die Mitarbeiterinnen 
steckt. Demnächst organisieren die bei-
den ein Abend-Einkaufserlebnis in einem 
Outlet-Center mit Apéro und Shopping-
Gutscheinen sowie ein märchenhaftes 
Überraschungs-Event bei Fackelschein im 
verschneiten Braunwald, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen. 

Wieder dabei
Eines ist sicher: Das Feuer, das Theres 
Dätwyler immer wieder entfacht, lodert 
kräftig. Und so steht man in Horgen und 
Mitlödi bereits mit viel Elan und Ideen 
für die Swiss Hairdressing Awards 2011 
von Schwarzkopf Professional und TOP 
HAIR Suisse in den Startlöchern.

1

2 3

4
3  Die Hairdressing Awards verleihen Flügel ::: Le 

Hairdressing Awards donne des ailes: Corina 
Hämmerli, Linda Schirmer, Corinne Blumer, 
Theres Dätwyler, Claudia Schneider, Andrea 
Hauser und Deborah Schmid (v.l.). Nicht im Bild 
::: Ne sont pas sur la photo: Nina Combet, Karin 
Combet, Sabrina Figi und Sarina Oberholzer

4  Überbrachten die „offiziellen“ Gewinner­
urkunden und gratulierten herzlich: Katharina 
Jahrling, Direktorin Schwarzkopf Professional 
und Sabine Klopfer, Chefredaktorin TOP HAIR 
Suisse ::: Messagères des certificats gagnants 
„officiels“ et de chaleureuses félicitations: 
Katharina Jahrling, directrice de Schwarzkopf 
Professional et Sabine Klopfer, rédactrice en 
chef de TOP HAIR Suisse

Porträt ::: Portrait60

TOP HAIR Suisse ::: 01 / 2011

61

TOP HAIR Suisse ::: 01 / 2011

Das auflagenstarke Coiffeurmagazin für die 
Schweiz



5

themen- und terminplan

Nr Erscheinungsdatum Themenschwerpunkte Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss

1 05. Januar 2012 *Waves & Curls / Arbeitsgeräte 24.11.2011 01.12.2011

2 05. Februar 2012 Der moderne Herrensalon & Saloneinrichtung 16.12.2011 04.01.2012

3 05. März 2012 Extensions / Zweithaar 02.02.2012 09.02.2012

4* 05. April 2012 *Colour 02.03.2012 09.03.2012

5 05. Mai 2012 Styling & Make-up / Arbeitsgeräte 02.04.2012 09.04.2012

6* 05. Juni 2012 Extensions / Zweithaar & Saloneinrichtung 30.04.2012 07.05.2012

7 05. Juli 2012 *Aus- und Weiterbildung 01.06.2012 08.06.2012

8 05. August 2012 Extensions / Zweithaar 02.07.2012 09.07.2012

9* 05. September 2012 Trendheft Herbst 2012 & Arbeitsgeräte des Friseurs 03.08.2012 10.08.2012

10 05. Oktober 2012 TOP HAIR Special 03.09.2012 10.09.2012

11* 05. November 2012 Saloneinrichtung 01.10.2012 08.10.2012

12 05. Dezember 2012 Typen, Trends & tolle Männer 02.11.2012 09.11.2012

*erhöhte Auflage = ca. 8.000 Exemplare	 * erweiterte redaktionelle Schwerpunktthemen
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Marktführer 8306 Brüttisellen · Zürichstrasse 72

Tel. 044 805 50 60 · Fax 044 805 50 66
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Haarpfl egeprodukte
Produ its capillaires

American Crew
Tel. 0800 000 609
www.americancrew.ch

OFFICIAL SUPPLIER TO MEN

CAMMA FOR HAIR COTRIL Schweiz
Einsiedlerstr. 305 – 8813 Horgen
Tel. 044 725 82 31 • Fax 044 726 23 31
www.cammaforhair.ch •  info@cammaforhair.ch

Pierre Fabre (Suisse) SA
René Furterer
Hegenheimermattweg 183
4123 Allschwil
Tel. 061-487 89 90
Fax 061-487 89 01
www.renefurterer.com

KPSS AG - Ruessenstrasse 12, 6341 Baar ZG
Tel. 041-766 06 06, Fax 041-761 40 51
www.goldwell.com

T 044 311 35 77
F 044 311 34 87
info@jbeverlyhills.ch
www.jbeverlyhills.ch

NYCE Suisse GmbH
Nansenstrasse 2
8050 Zürich
www.nycehair.com

BLUE BOX Distribution AG
Sonnenbühlweg 1— CH-6010 Kriens
Telefon +41(0)41 311 19 30
Telefax +41(0)41 311 19 32
www.blueboxag.ch

Professionelle Haarkosmetik

www.clickandcare.ch | info@clickandcare.ch
phone 041 766 07 27 | fax 041 760 29 32

Hair Haus Suisse AG

Rothusstrasse 2a

6331 Hünenberg

Tel.  +41 41 785 21 70

Fax  +41 41 785 21 71

Service Nummer 0800 44 24 24
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Haarpfl egeprodukte
Produits capillaires

Chemin de Blandonnet 10
CP 100
1214 Vernier
Tel: 058 105 10 10

Distribution: DICOPAR SA
Buchenstr. 63
4142 Münchenstein
T 061 411 72 88, F 061 411 50 28

PM Care Systems AG, Förrlibuckstrasse 72, 

8005 ZürichTel. 043-444 60 50, Fax 043-444 60 59, 

www.paulmitchell.ch

Chemin de Blandonnet 10
CP 100 / 1214 Vernier · 
Tel.: 058 105 10 40
www.redken.ch

PELOSI LABELS gmbh
4600 Olten
www.pelosi-labels.ch
Tel.: 062 212 27 56

Revlon Professional
Tel. 0800 000 609
www.revlonprofessional.com

L’ANZA Hair Care Products
SWISS Coiff ure 
Distributions GmbH
Forstweg 71, 3012 Bern
Tel. 031-302 33 35
www.swiss-coiff ure.com

LABORATOIRE BIOSTHETIqUE SA, Neuhofstrasse 23, 
6341 Baar; Tel. 041-766 04 66, Fax 041-766 04 60
laboratoire@biosthetique.ch, www.labiosthetique.ch

KAPPERS SCHWEIZ
6382 Büren NW
Natel 079 415 60 59
www.kappers.eu

KPSS AG, Ruessenstrasse 12, 
6341 Baar ZG · Tel. 041-766 06 90,
Fax 041-766 06 91
www.kmscalifornia.com

Listowell GmbH · Lyssstrasse 4 · 3267 Seedorf

Tel: 032 392 40 54 · www.kemon.ch
Chemin de Blandonnet 10
CP 100
1214 Vernier
Tel. 058 105 10 10

dH doubleH Brands GmbH
Haldenstrasse 1 • 6340 Baar • Switzerland
T: +41 (0)41 761 37 60 • F:+41 (0)41 761 37 59
E-Mail: info@kevinmurphy.ch • www.kevinmurphy.ch

TOP HAIR Suisse ::: 0 / 20111 TOP HAIR Suisse ::: 10 / 2011

An- und Verkauf von 

Occasions-Coi� eur-

einrichtungen

Saloneinschätzungen - Räumungen 

- Reparaturen - Entsorgungen

info@coi� eurboerse.ch

www.coi� eurboerse.ch

Mobile 079 551 22 15

www.lagermoebel.ch

Coiffeur Börse

www.alcina.ch
www.alpecin.ch www.plantur39.ch

Haarkosmetik · Spezialkosmetik · Dekorative Kosmetik · Weiterbildung

ALCINA AG
Neue Bahnhofstrasse 160,  4132 Muttenz

Tel. 061 756 91 00 · Fax 061 756 91 09 · e-mail: team@alcina.ch

Möchten Sie eine 

Anzeige schalten?
Wenden Sie sich einfach an:

Creative Media · GmbH Esther Majoleth

Zürichstr. 135 · 8910 A� oltern a. A.

Tel. 043 322 60 30 · Fax 043 322 60 31

E-Mail: esther.majoleth@c-media.ch 

A
b

o

Das führende Fachmagazin 
mit den Top-Themen aus 
der CoiI urebranche ::: Le 
magazine spécialisé leader de 
la branche de la coi� ure et sa 
gamme de thèmes top

faszinierend ::: vielseitig ::: informativ ::: erfolgreich

fascinant ::: varié ::: informatif ::: séduisant

Ausgabe 08  August 2011 ::: Edition 08  Août 2011
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www.tophair.de/abo/top-hair-suisse.html

Das Magazin

muss ich haben!

::: Le magazine qu’il 

me faut! 

TOP HAIR Suisse ::: 10 / 2011

8306 Brüttisellen · Zürichstrasse 72

Tel. 044 805 50 60 · Fax 044 805 50 66

Einrichtungen
Agencements
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www.teamwork-salondesign.com

Gratis - Hotline 0800 26 36 26

Dobi-inter AG

Bernstrasse West 64, 5034 Suhr 
Tel. 062 855 22 30, www.dobi.ch

Beratung . Planung . Architektur

Grösste einrichtungsausstellungen  
der Schweiz in Suhr und etoy

Einrichtungen  / Salonkonzepte
 Tel. 062 295 53 53 www.roomdesign.ch

Ladenbau & Design

Ihr Spezialist für Coi� eur- & Beauty-Einrichtungen
Glarnerstrasse 88 • 8854 Siebnen • T +41 55 440 37 28

info@seona.ch • www.seona.ch

Aus- und Weiterbildung
Formation / Education

Sie haben keinen

Eintrag im Marktführer?
Wenden Sie sich einfach an: TOP HAIR Suisse

Creative Media GmbH · Esther Majoleth

Zürichstr. 135 · 8910 A� oltern a. A.

Tel.: 043 322 60 30 · Fax: 043 322 60 31

E-Mail: esther.majoleth@c-media.ch 

YOUR INSPIRING PARTNER  
IN SALON DESIGN!

Welonda Switzerland GmbH

Binningerstrasse 94

4123 Allschwil

Tel. 061 486 72 04

www.welonda.com

CULUMNATURA Schweiz

Ausbildung zum Naturfriseur 
als ganzheitlicher Haut- und Haarpraktiker

Informationen unter:
Tel. 041 420 28 58
www.culumnatura.ch

Chemin de Blandonnet 10 / CP 100

1214 Vernier

Tel: 058 105 10 10

BLUE BOX Distribution AG
Sonnenbühlweg 1— CH-6010 Kriens
Telefon +41(0)41 311 19 30
Telefax +41(0)41 311 19 32
www.blueboxag.ch

KPSS AG - Ruessenstrasse 12, 6341 Baar ZG
Tel. 041-766 06 06, Fax 041-761 40 51
www.goldwell.com · www.kmscalifornia.com

Zweierstrasse 100 | 8003 Zürich
Tel. 044 463 34 34 | www.fahrny.ch

ASK Akademie Schwarzkopf
Salinenstraße 61, 4133 Pratteln
Tel. 061-825 75 00
Fax 061-825 75 40 
www.ask-schwarzkopf.com

Futura Cosmetic

Tel. 044 201 87 55

info@tigi.ch

www.tigi.ch

P&G Switzerland SARL, 
Division Wella Suisse
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil
Tel. 061-486 71 11
Fax 061-486 71 75 
www.wella-professionals.ch
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Marktführer und Coiffeurbörse

Format Preise in CHF

pro mm Höhe 7,–

pro Punkt 3,30

Format Preise in CHF

1-spaltig / 48 mm 3,30 pro mm Höhe

2-spaltig / 99 mm 6,20 pro mm Höhe

3-spaltig / 150 mm 9,50 pro mm Höhe

4-spaltig / 201 mm 12,40 pro mm Höhe

Eintrag im Marktführer

Kleinanzeige in der Coiffeurbörse
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Beilagen und Sonderformate

Preise in CHF

Bis 25 g Werbewert 3.510,–

Technische Kosten 260,–

Porto 470,–

26 bis 50 g Werbewert 4.710,–

Technische Kosten 260,–

Porto 470,–

*zzgl. technische Kosten – sind nicht Rabatt-/AE-fähig.

Sichern Sie sich diesen Vorzugsplatz – auf den 
News-Seiten (innerhalb der ersten 15 Seiten)

Preise in CHF

Bis 25 g auf Anfrage

Bis 50 g auf Anfrage

Einträge max. 2 Einträge pro Seite

mm-Preis auf Anfrage

Mindestgrösse 1-sp./20 mm bzw. 2-sp./20 mm

Maximalgrösse 1-sp./40 mm bzw. 2-sp./40 mm

Werbewert auf Anfrage

Format Titelrückseite: 21,7 x 29,7 cm

Klappe: 20 x 29,7

Preise in CHF

Tip-on-Card auf Anfrage

Beilagen

Aufgeklebte Warenprobe

Textteil-Anzeigen Ausklappbare U2 (an der Titelseite) 

Aufgeklebte Tip-on-Card

Anzeige

Führungspositionen

Frauen vorn
Mit über 47 Prozent Frauen-
anteil in Führungspositionen 
belegt der Berufszweig der Fri-
seur- und Kosmetiksalons Platz 
1, dicht gefolgt vom Einzelhan-
del mit Bekleidung (45,1 %), 
Apotheken und dem Hotelge-
werbe. Dies geht aus einer neu-
en Erhebung des Wirtschafts-
informationssystems databyte 
hervor. Ausgewertet wurden 
rund 380.000 Unternehmen.

Friseure im IKW

Änderungen
Die Vertretung der Haarkos-
metikindustrie (früher IVF) im 
Industrieverband Körperpflege 
und Waschmittel (IKW) hat sich 
verändert. Einen Ausschuss Fri-
seurprodukte wird es so nicht 
mehr geben. Bereichsleiterin 
Birgit Huber sagte auf Nachfra-
ge: „Die Organisationsstruktu-
ren haben sich zwar geändert, 
doch wird jedem Friseur wei-
terhin die Unterstützung zu-
kommen, die diese Berufsgrup-
pe verdient.“ Der Bereich sei 
schon bisher im IKW bearbeitet 
worden und bleibe ein Schwer-
punkt. Aktuell spreche man 
mit dem ZV, wie der IKW noch 
besser unterstützen könne.  

Falsche Telefonnummer

Es klingelt!
Im Bericht über TOP Salon-
Preisträger  „P&A Friseure“ in 
Alpirsbach (Ausgabe vom 15. 
Juni) hat der Fehlerteufel zu-
geschlagen. Die korrekte Te-
lefonnummer lautet: (0 74 44) 
91 69 22. Entschuldigung!

Haarspendeaktion Rapunzel

Ab mit den Zöpfen 
Der Bundesverband der Zweithaar-Spezi-
alisten (BVZ) ruft zum dritten Mal zur 
Haarspende für den guten Zweck auf. Ge-
spendet werden können chemisch unbe-
handelte Haare ab einer Länge von 20 Zen-
timetern. Alle im Aktionszeitraum Juli bis 
November gesammelten Haare werden an 
Zweithaar-Firmen versteigert. Der Erlös 
kommt der Rexrodt von Fircks Stiftung zu-
gute. Neu ist in diesem Jahr, dass nicht nur 
Mitglieder des BVZ teilnehmen können. 
Um Kunden auf die Aktion aufmerksam 
zu machen, wird der BVZ Öffentlichkeits-
arbeit betreiben und bietet den Friseuren 
„Rapunzel-Flyer“ an. Wer die meisten Haare 
einschickt, erhält einen Überraschungs-
gewinn. Weitere Infos gibt es bei Ramo-

Mit den Verdienstmöglichkeiten und Qua-
lifizierungsmaßnahmen in der Friseurbran-
che beschäftigen sich Stephan Bethke und 
Silke Mann, Geschäftsführer der Berliner 
icono germany GmbH:  
„Wenn die Friseurbranche nicht langsam ihr 
Lohnniveau anpasst, wird es zu einem Exodus 
in der Branche kommen, da die Mitarbeiter in 

Leserbrief

2.000 Euro Mindestlohn?

andere Branchen abwandern werden. Bereits 
heute zahlen Industrieunternehmen für gering 
qualifizierte Mitarbeiter hohe Bruttolöhne. Und 
gerade Friseure werden bevorzugt eingestellt, da 
sie der körperlichen Belastung gewachsen sind. 
Die „neue“ Konkurrenz für Friseurunternehmer 
im Kampf um die besten Mitarbeiter werden in 
Zukunft eher andere Branchen als die direkten 

na Rausch: Ramona.Rausch@BVZ-info.de. 
Haarspenden können an folgende Adresse 
geschickt werden: BVZ-Aktion „Rapunzel“, 
Am Steinbach 8, 72459 Albstadt-Laufen.

Mitbewerber sein. Denn auch diese sind an 
gleiche oder zumindest ähnliche kalkulatorische 
Grundsätze für die Lohnbestimmung gebunden. 
In der Regel muss ein Mitarbeiter im Friseur-
handwerk zwischen dem Vier- bis Fünffachen 
seines Bruttolohnes als Umsatz erwirtschaften. 
Andere Branchen können anders kalkulieren. 
Will ein Friseur 2.000 Euro verdienen, muss er 
8.000 bis 10.000 Euro Umsatz erwirtschaften. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu, nur der Druck 
auf die Branche wächst, die Mitarbeiter zu hal-
ten. Im Fokus steht die Mitarbeiterentwicklung. 
Einerseits wird diese erreicht durch eine perfekte 
Organisationsstruktur verbunden mit der Op-
timierung der Arbeitsabläufe. Auf der anderen 
Seite bedeutet das, den Mitarbeiter gezielt wei-
terzubilden, um ihn in die Lage zu versetzen, 
Kunden effizient und mit hoher Qualität zu 
bedienen. Hierzu zählen insbesondere Seminare 
und Schulungssysteme, die dies vermitteln. Das 
Ziel aller Maßnahmen: das Unternehmen fit zu 
machen und Mitarbeiter in die Lage zu verset-
zen, effektiv zu arbeiten, um Monatsverdienste 
von 2.000 Euro und mehr erreichen zu können. 
Achten Sie bei der Auswahl Ihres Schulungspart-
ners darauf, dass diese Grundsätze nicht nur im 
Prospekt stehen, sondern wirklich gelebt werden. 
Denn nach einem Seminarbesuch sollte es immer 
zu messbaren Ergebnissen kommen!“ 

Foto BVZ/Copyrights Follea

TOP HAIR International Business ::: 14 / 2011

4 News ::: Forum 

Die nach links ausklappbare Seite ist mit der Titel-
seite verbunden
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Titel-präsenz

*zzgl. technische Kosten – technische Kosten sind nicht Rabatt-/AE-fähig.

Das Titelmotiv ist 4 Wochen vor Anzeigenschluss anzuliefern. Zur Auswahl und Abstimmung durch unsere Redaktion benötigen wir 3 Titelmotive. 
Auf dem Titel darf kein Produkt oder Logo abgebildet sein!

Auf dem Titel ist ein Booklet befestigt, das ablösbar 
ist. Die Titelseite der TOP HAIR sowie das Titelbild 
des Booklets (Ausschnitt) müssen ein Motiv ergeben.

Werbewert 
Titel + Booklet auf Anfrage*

Format Max. 190 x 190 mm	

Gewicht bis 50 Gramm

Anlieferung ist fertig anzuliefern

Die Titelseite lässt sich in der Mitte aufschlagen. 
Auf der Innenseite kann Ihre Werbung stehen.

Werbewert	
auf Anfrage*

Format
Klappe links: 11,5 cm
mittlere Seite: 21,7 cm
rechte Seite: 11,4 cm

Um das gesamte Heft wird eine Banderole gelegt 
und auf der Rückseite mit transparenten Klebepunk-
ten befestigt.

Werbewert
auf Anfrage*

Anlieferung
ist fertig anzuliefern / offenes Format

Format
Maximale Höhe: 10 cm
Länge: ca. 50 cm

Titel-Booklet Titel-Altarfalz Titel-Banderole



10. – 12. März 2012

Einmalig!
Der coolste Mix aus Trends, Messe und Event!

Merken Sie sich das Datum:

3 Tage Shows, Workshops, 
Kongress und Messe!

Infos auf 
www.top-hair-international.com



technische richtlinien

Druckverfahren	
Bogen-Offset
s/w: FM-Raster, 2	 4-farbig: FM-Raster, 2

Tonwertzunahme
16 % im 40 %igen Rasterfeld
12 % im 80 %igen Rasterfeld
UCR Flächendeckung zwischen 280 % und 320 %. 
Farben nach Europa-Skala, ISOcoated_v2_eci.icc 
(Fogra 39L)

Farbreihenfolge: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb.
Geringe Tonwertabweichungen sind im 
Toleranzbereich des Rollen-Offsetdruckes begründet.

Verarbeitung	
Klebebindung

Papier
Umschlag:	170 g/qm, leicht holzhaltig, weiß, 
matt gestrichen, Bilderdruck	
Innenteil: 80 g/qm, leicht holzhaltig, weiß, 
matt gestrichen, Bilderdruck  

Hinweise	
Ein eventuelles Durchscheinen der Rückseite bei 
hellen Anzeigenmotiven ist nicht ausgeschlossen. 

Bei der Anlieferung offener Datenformate sowie  
fehlerhafter oder unvollständiger Dateien ent- 
steht ein Mehraufwand durch zusätzliches Daten- 
handling und einen weiteren Kontroll-Proof. 
Eventuell anfallende Mehrkosten müssten wir 
Ihnen weiterberechnen. 

PDF-Dateien	
Die Datenanlieferung erfolgt vorzugsweise
im PDF-Format 1.4, alle Schriften eingebettet, im 
CMYK-Farbmodus

Offene Dateien	
QuarkXPress ab 6.00, Adobe Illustrator CS2
Adobe Photoshop ab CS, Adobe InDesign ab CS 1
	
Bilddateien	
Photoshop (Mac und PC)
Farbbilder:	 EPS, TIFF, JPG im CMYK-Modus, 300 dpi 
bzw. 120 L/cm
s/w-Bilder:	 EPS, TIFF, JPG im Graustufen-		
Modus, 300 dpi bzw. 120 L/cm

Schriften
Bitte immer die kompletten Schriften mitanliefern 
oder bei Bedarf in Zeichenwege konvertieren. Es 
sind ausschließlich PostScript-Schriftfonts im Mac-
Format zu verwenden. Dies gilt auch für eventuelle 
Illustrationen im EPS-Format.

Datenträger	
CD-ROM, DVD-ROM Universal-formatiert. Der 
Datenträger muss mit dem zu belegenden Titel, 
Ausgaben-Nr., Anzeigennamen gekennzeichnet sein 
und darüber hinaus begleitende Angaben über An-
sprechpartner (Name, Telefon, Telefax, E-Mail) und 
Inhalt des Datenträgers enthalten. Versand an die 
Anzeigenabteilung TOP HAIR.

Titel-Booklet
Das Titelmotiv ist 4 Wochen vor Anzeigenschluss 
anzuliefern. Zur Auswahl und Abstimmung durch un-
sere Redaktion benötigen wir 3 Titelmotive. Auf dem 
Titel darf kein Produkt oder Logo abgebildet sein!

Daten per E-Mail an	
stefan.wolf@tophair.de

Unsere digitale Vorstufe
w&co MediaServices München
Objektleitung TOP HAIR
Fritz-Schäffer-Straße 2, 81737 München
Frau Marianne Kunz
T: 0049 89 67 80 03-55 
F: 0049 89 67 80 03-28
E-Mail: stefan.eder@w-co.de



agb
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. Der Anzeigenauftrag kommt mit 
der Postaufgabe der schriftlichen Auftragsbestätigung durch den Verlag 
zustande. Vertragspartner des Auftraggebers ist die TOP HAIR International  
GmbH (nachfolgend: „Verlag“). Verlagsrepräsentanzen handeln als Vertreter 
des Verlages.
2. Berechtigt der Anzeigenauftrag zur Veröffentlichung mehrerer Anzei-
gen, ohne dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits festgelegt ist, 
so sind Einzelanzeigen innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss der  
Anzeigenaufträge zur Veröffentlichung abzurufen. Werden nicht alle Einzelan-
zeigen abgerufen, findet keine Übertragung auf das Folgejahr statt.
3. Der Auftraggeber ist berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 
2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen zu schalten.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertre-
ten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflich-
ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen 
Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten.
5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die vereinbarungsge-
mäß ausschließlich bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen 
der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen zu den auf Seite 7  
genannten Terminen beim Verlag eingehen, sodass dem Auftraggeber noch 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung oder Platzierung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 

„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertig-
ten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den 
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden.
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder  
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
Ersatz an.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut 

nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung 
oder – bei Unbrauchbarkeit der Anzeige – auf volle Rückerstattung des Ent-
gelts für die betreffende Anzeige.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auf-
tragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren und 
unmittelbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage 
zu zahlende Entgelt. 
Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften bleibt unberührt.
Ebenfalls unberührt bleibt die Haftung des Verlegers, seines gesetzlichen 
Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Gegenüber Kaufleuten ist die Haftung für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungs-
gehilfen ausgeschlossen und in den übrigen Fällen dem Umfang nach auf den 
vorhersehbaren und unmittelbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt. 
Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rech-
nung und Beleg geltend gemacht werden, bei nicht offensichtlichen Mängeln 
innerhalb einer Woche nach deren Entdeckung, spätestens aber sechs Monate 
nach Eingang von Rechnung und Beleg.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probe-
abzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art 
der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde 
gelegt.
12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige über-
sandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom  
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel-
nen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige 
Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlus-
ses, das Erscheinen weiterer Anzeigen, ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel, von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
14. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages wird ein vollständiges 
Belegexemplar geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt 
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
15. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Ände-
rungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere 
Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im 
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres 
die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich 
verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich 
verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter 
Mangel, wenn sie 
bei einer Auflage bis zu    50.000 Exemplaren 20 v. H.
bei einer Auflage bis zu  100.000 Exemplaren 15 v. H.
bei einer Auflage bis zu  500.000 Exemplaren 10 v. H. 
bei einer Auflage über    500.000 Exemplaren   5 v. H. beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlos-
sen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so 
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom 
Vertrag zurücktreten konnte.
17. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Ein-
schreibebriefe, E-Mails und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. 
Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das 
Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des 
Chiffredienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäft-
lichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht ver-
pflichtet.
18. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach 
Ablauf des Auftrages.
19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht 
im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand 
bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichts-
stand der Sitz des Verlages. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt 
des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, 
ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
Es ist deutsches Recht anwendbar.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

TOP HAIR International GmbH,
Amtsgericht Mannheim, HRB 52 2398 
Gültig ab: April 2011


